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hang mit der Erteilung der Gewerbegenehmigung durch den 
Rat des Kreises. Die im Jahre 1978 vorzunehmende Neubestä
tigung der staatlichen Genehmigung für die bestehenden 
Fachverkaufseinrichtungen des privaten und Kommissions
einzelhandels ist vom Stellvertreter des Vorsitzenden des Ra
tes des Bezirkes für Handel und Versorgung nach Abstim
mung mit dem betreffenden Rat des Kreises durchzuführen.

(3) Voraussetzungen zur Erteilung der staatlichen Genehmi
gung für die Errichtung neuer Fachverkaufseinrichtungen sind 
volkswirtschaftliche Erfordernisse, notwendige politische und 
fachliche Qualifikationen, langjährige praktische Erfahrungen 
und die strikte Einhaltung von Ordnung und Sicherheit auf 
diesem Gebiet.

(4) Einer staatlichen Genehmigung bedarf nicht der Handel 
mit gemischten Sammlerbriefmarkensortimenten in verschlos
senen Beuteln bis zu einem Wert von 10 M EVP (sogenannte 
Wiener Taschen).

§11
Fachkollektiv

(1) Zur Unterstützung der Handelstätigkeit ist für Samm
lerbriefmarken beim Leiter des VEB Philatelie ein Fachkol
lektiv zu bilden. Es hat die Aufgabe, den VEB Philatelie bei 
der Durchführung der im § 3 genannten Aufgaben zu beraten.

(2) Die Ordnung über Aufgaben und Zusammensetzung des 
Fachkollektivs hat der Leiter des VEB Philatelie dem Mini
ster für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie 
sowie dem Minister für Handel und Versorgung zur Bestäti
gung vorzulegen.

(3) Die Mitglieder des Fachkollektivs werden vom Leiter 
des VEB Philatelie berufen.

§12

Ordnung und Sicherheit
(1) Der Leiter des VEB Philatelie und die Leiter der Ein

zelhandelsbetriebe sind für die ständige Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit verantwortlich. Vorbeugende Kon
trollen und Inventuren sind auf der Grundlage der geltenden 
Rechtsvorschriften und der anderen Regelungen auf dem Ge
biet von Ordnung und Sicherheit durchzuführen.

(2) Die Unterlagen über den Verkauf, den Ankauf, die 
Übernahme in Kommission, den Auswahldienst und die Auk
tionen sind entsprechend den Rechtsvorschriften, jedoch min
destens 3 Jahre, aufzubewahren.

§13
Ordnungsstrafen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Bestim
mungen dieser Anordnung
— den Handel mit Sammlerbriefmarken ohne staatliche Ge

nehmigung ausübt,
— Festlegungen dieser staatlichen Genehmigung, vor allem i

zum Ankauf, Auswahldienst und zur Übernahme in Kom- !
mission, nicht einhält,

— Änderungen seiner Handelstätigkeit mit Sammlerbrief
marken ohne Änderung der staatlichen Genehmigung voll
zieht,

kann mit einer Ordnungsstrafe von 10 M bis 300 M belegt wer
den.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung gemäß Abs. 1 aus Vor
teilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaftlichen Interessen 
mißachtenden Beweggründen oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen oder mit Ordnungsstrafe geahndet worden, 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M ausgesprochen wer
den.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
für Handel und Versorgung.

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

Schlußbestimmungen
§14

Einzelheiten zur Durchführung dieser Anordnung werden 
durch eine gemeinsame Richtlinie des Ministers für Handel 
und Versorgung, des Ministers für- Kultur und des Ministers 
für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie ge
regelt.

§15
(1) Die Leiter der Einzelhandelsbetriebe haben für Fach

verkaufseinrichtungen, die mit Sammlerbriefmarken handeln, 
bis zum 30. April 1978 die staatliche Genehmigung einzuholen.

(2) Die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der Bezirke 
für Handel und Versorgung haben auf der Grundlage von An
trägen der Leiter der sozialistischen Einzelhandelsbetriebe 
und der Leiter der Fachverkaufseinrichtungen des privaten 
und Kommissionseinzelhandels bis zum 31. Mai 1978 im je
weiligen Bezirk die Fachverkaufseinrichtungen zu benennen, 
die Sammlerbriefmarken in unbegrenzter Wertgröße ankaufen 
und in Kommission übernehmen können.

§16
Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1978 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Richtlinie vom 23. September 1960 über den Handel 
und die Preisbildung im sozialistischen Handel mit Sammler
briefmarken (Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums 
für Handel und Versorgung Nr. 3/61) außer Kraft.

Berlin, den 1. März 1978

Der Minister 
für Handel und Versorgung

I. V.: Dr. D а n z 
Staatssekretär

Herausgeber: Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, Klosterstraße 47. Telefon: 209 36 22 — Für den 
Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 751 — Verlag: 
(610/62) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 108 Berlin, Otto-Grotewohl-Str. 17, Telefon: 20945 01 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — 
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 2,50 M, Teil II 3,— M — Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten 0,1&М, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 M.

bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0.15 M mehr 
Einzelbcsteliungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließfach 696. Außerdem besteht Kaufmöglichkeit nur bei Selbstabholung gegen Barzahlung (kein Versand) in der Buchhandlung

für amtliche Dokumente, 108 Berlin, INeustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 229 22 23 
Artikel-Nr. (EDV) 10035 Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) Index 31 817


